
Verpflichtung zur Leistung §§ 274—282

§278
Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen 

Vertreters und der Personen, deren er sich zur Erfüllung 
seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfange zu ver
treten wie eigenes Verschulden* Die Vorschrift des § 276 
Abs. 2 findet keine Anwendung.

§279
Ist der geschuldete Gegenstand nur der Gattung nach be

stimmt, so hat der Schuldner, solange die Leistung aus der 
Gattung möglich ist, sein Unvermögen zur Leistung auch 
dann zu vertreten, wenn ihm ein Verschulden nicht zur Last 
fâHt. g 280

(1) Soweit die Leistung infolge eines von dem Schuldner 
zu vertretenden Umstandes unmöglich wird, hat der Schuld
ner dem Gläubiger den durch die Nichterfüllung entstehen
den Schaden zu ersetzen.

(2) Im Falle teilweiser Unmöglichkeit kann der Gläubiger 
unter Ablehnung des noch möglichen Teiles der Leistung 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung der ganzen Verbind
lichkeit verlangen, wenn die teilweise Erfüllung für ihn kein 
Interesse hat. Die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht 
geltenden Vorschriften der §§ 346 bis 356 finden ent
sprechende Anwendung.

§281
(1) Erlangt der Schuldner infolge des Umstandes, welcher 

die Leistung unmöglich macht, für den geschuldeten Gegen
stand einen Ersatz oder einen Ersatzanspruch, so kann der 
Gläubiger Herausgabe des als Ersatz Empfangenen oder 
Abtretung des Ersatzanspruchs verlangen.

(2) Hat der Gläubiger Anspruch auf Schadensersatz we
gen Nichterfüllung, so mindert sich, wenn er von dem im 
Abs. 1 bestimmten Rechte Gebrauch macht, die ihm zu lei
stende Entschädigung um den Wert des erlangten Ersatzes 
oder Ersatzanspruchs. ^ ggg

Ist streitig, ob die Unmöglichkeit der Leistung die Folge 
eines von dem Schuldner zu vertretenden Umstandes ist, 
so trifft die Beweislast den Schuldner.
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